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auch wenn schon ein paar Tages des Jahres 2013 ins Land gegangen sind, möchte
ich es nicht versäumen, Ihnen Allen noch ein gutes neues Jahr zu wünschen!
Mögen die Wünsche und Hoffnungen, die wohl jeder am Neubeginn eines Jahres für
sich persönlich aufstellt, in Erfüllung gehen! 
Für die Stadt Schwarzenberg wird das Jahr 2013 ein Jahr von herausragenden und
einmaligen Höhepunkten im städtischen Lebens sein. Wir Schwarzenberger dürfen
das jährlich stattfindende größte Volks- und Vereinsfest unseres Freistaates, den
„Tag der Sachsen“ ausrichten. 
Es soll ein Fest werden, wo wir am Wochenende vom 06. – 08. September, bei
hoffentlich schönem Wetter, mit tausenden Menschen fröhlich beieinander sind und
gemeinsam feiern können. 
Viele haben mich gefragt, ob denn das Schwarzenberger Altstadt- und Edelweißfest
statt findet, wenn wir den „Tag der Sachsen“ ausrichten. Ja, es findet statt – unser
allseits so beliebtes Event, zumal es das zwanzigste ist, das können wir doch nicht
wegfallen lassen! Oder?
Die Herausforderungen, die so eine Großveranstaltung mit sich bringen, sind zwar
nicht zu unterschätzen, aber mit ihrer Hilfe und Unterstützung werden wir Schwarzen-
berger „einfach sagenhafte“ Gastgeber sein!
Bis es soweit ist, sind jedoch noch einige Baustellen abzuarbeiten. 
Der Neubau der Egermannbrücke ist verbunden mit einem weiteren Kreisverkehr auf
der Karlsbader Straße sowie einer Neugestaltung der Kreuzung Bahnhofsstraße/
Egermannbrücke. 
Dieser Innenstadtbereich gewinnt damit wesentlich an Attraktivität, davon bin ich
überzeugt. 

Aber auch unser neues um- und ausgebautes sowie erweitertes Hauptdepot der Freiwil-
ligen Feuerwehr soll bis zum „Tag der Sachsen“ bezugsfertig sein. Die Sanierung der
denkmalgeschützten ehemaligen Eisenbahnbrücke zwischen Bahnhofstraße und
Straße des 18. März muss auch noch in Angriff genommen werden! 
Neben diesen großen „Brocken“ gibt es viele, viele kleinere und größere Vorhaben, die
wir noch anpacken wollen bzw. an den wir weiterarbeiten, wie z. B. das Bahnhofs-
gebäude, den „Eiskeller“, das Museum, den Marktplatz, die Außenanlagen der Stadt-
schule. 
Ich sprach von vielen Höhepunkten – dies wird auch der zweite Töpfermarkt am
06./07.07.2013 sein, die 5. „art-figura“ oder „Sounds of Hollywood“ am 16.03.2013
– Filmmusiken – präsentiert von der Vogtlandphilharmonie vor einer  Großleinwand
in der Ritter-Georg-Halle! 
Bei all’ diesen schönen Dingen, die das städtische Leben bereichern, dürfen natürlich
nicht unsere Pflichtaufgaben vernachlässigt werden. Der städtische Haushalt ist
solide aufgestellt, so dass die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben für alle Bereiche
der örtlichen Gemeinschaft gewährleistet werden können. 
Ich bin sehr froh, dass auch unsere regionale Wirtschaft gut aufgestellt ist. Sichere
und angemessen bezahlte Arbeitsplätze sind auch ein wichtiger Aspekt für eine
liebens- und lebenswerte Stadt. 
Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Jahr 2013!

Ihre Heidrun Hiemer
Oberbürgermeisterin der Großen Kreisstadt Schwarzenberg

Sehr geehrte Tierbesitzer, bitte beachten Sie, dass Sie als Besitzer vom
Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel, Süßwasser-
fischen und Bienen zur Meldung und Beitragszahlung bei der
Sächsischen Tierseuchenkasse gesetzlich verpflichtet sind. 
Meldestichtag zur Veranlagung des Tierseuchenkassenbeitrages für
2013 ist der 01.01.2013. 
Die Meldebögen wurden Ende Dezember 2012 an die uns bekannten
Tierbesitzer versandt. Sollten Sie bis zum 01.01.2013 keinen
Meldebogen erhalten haben, rufen Sie uns bitte an. 
Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 16 des Sächsischen
Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz (SächsAGTierSG) in
Verbindung mit der Beitragssatzung der Sächsischen Tierseu-
chenkasse. 
Sächsische Tierseuchenkasse Anstalt des öffentlichen Rechts
Löwenstr. 7a, 01099 Dresden
Tel: 0351 / 80608-0, Fax: 0351 / 80608-35
E-Mail: info@tsk-sachsen.de Internet: www.tsk-sachsen.de

Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse (TSK)
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Werte Leserinnen, werte Leser, liebe Schwarzenberger Mitbürger, 


